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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 06.02.1992

Norm

FBG §4 Z7

Rechtssatz

Der Umstand, daß der Kommanditist nach dem Gesellschaftsvertrag zu keinen unmittelbaren Leistungen zum

Gesellschaftsvermögen verp8ichtet sein soll, sondern lediglich mittelbar durch Übernahme einer betragsbeschränkten

Haftung für Gesellschaftsschulden, ist nicht eintragungsfähig. Einzutragen ist ausschließlich die die Haftung gegenüber

den Gesellschaftsgläubigern beschränkende Grenze; diese Grenze bezeichnet das Gesetz als "den Betrag einer

bestimmten Vermögenseinlage".
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